Zeitschrift: ASMZ : Sicherheit Schweiz : Allgemeine schweizerische
Militarzeitschrift

Herausgeber: Schweizerische Offiziersgesellschaft

Band: 178 (2012)

Heft: 5

Artikel: Militarstrategisches und operatives Denken. Teil 1, Neutralitat
Autor: Kuster, Matthias / Stussi-Lauterburg, Jiirg

DOl: https://doi.org/10.5169/seals-309570

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich fur deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veroffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanalen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En regle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
gu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 27.02.2026

ETH-Bibliothek Zurich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


https://doi.org/10.5169/seals-309570
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en

Sicherheitspolitik

Militarstrategisches und operatives
Denken (1/3); Teil 1: Neutralitat

Die Grundlage der schweizerischen Neutralitdt ldsst sich bis

in die friihe Neuzeit zuriickverfolgen. Um den inneren Zusammen-
halt zu sichern, enthielt der Basler Bund (Beitritt Basels

zur Eidgenossenschaft) von 1501 die folgende Bestimmung,
welche Basel zur Neutralitdt in innereidgendssischen Kriegen

verpflichtete:

Matthias Kuster* und
Jiirg Stiissi-Lauterburg, Redaktor ASMZ

«Wa ... under und zwuschent uns, der
Eydgnosschafft, es were eins oder mer ortten
gegen und wider einander uffrur wurden
erwachssen, das Gott ewiglich welle verfru-
ten, so mag ein statt Basel ... darinn ar-
beiten, solich uffrur ... hynzulegen, und . ..
soll ... dieselb statt ... dbeynem teyl bilff-
lich wider den andern teil anhangen, son-
der still sitzen .. »

Basel sollte also keiner Partei helfen,
sondern neutral bleiben, durfre aber ver-
suchen, zur Entspannung beizutragen.

Nach aussen fand die Eidgenossen-
schaft ihre Grenzen bei Marignano 1515.
Als Folge der erlittenen Niederlage begann
sich die Eidgenossenschaft aus Konflikten
herauszuhalten, womit sie sich de facto
zur Neutralidit verpflichtete. EX CLADE
SALUS, aus der Niederlage das Heil, ver-
kiindet folgerichtig Josef Bisas Granitmo-
nument auf dem historischen Schlacht-
feld. Ihre moderne Ausprigung erhielt die
Neutralitit hierzulande in den Jahren des
Dreissigjihrigen Krieges (1618/48): Nach
mehtfachem Spiel mit dem Feuer — der
Ziircher Antistes Johann Jakob Breitin-
ger (1575-1645) beispielsweise tendierte
dazu, der evangelischen vor der eidgends-
sischen Solidaritit den Vorzug zu geben —
entschloss sich die Tagsatzung 1638, keine
fremden Truppendurchmiirsche mehr zu
erlauben und rang sich 1647 zum Defen-
sionale von Wil, der ersten Militdrorgani-
sation, durch. Damit war die bewaffnete
Neutralitit verwirkliche das, was spite-
re Geschlechter als immerwihrende be-
waffnete Neutralitit bezeichnet haben.
Dass 1648 der Westfilische Friede die
PLENA LIBERTAS, die volle Unabhin-
gigkeit der Fidgenossenschaft, feststellte,
war das Komplementirstiick im Volker-
vertragsrecht.
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Neutralitdt aus der Katastrophe von Marignano
1515: «Aus der Niederlage das Heil» (Denkmal
Josef Bisa).

Bild: Associazione Culturale Zivido mit Internetseite

Die im Laufe der weiteren grossen Krie-
ge des 17. und 18. Jahrhunderts verfeiner-
te Neutralitit ging 1798 mit der «Satelli-
sierungy der Schweiz durch die franzési-
schen Eroberer verloren. Ein revolutions-
trunkener Johann Heinrich Pestalozzi gab
dem in Helvetien kraft der franzésischen
Bajonette herrschenden Standpunkt am
24. August 1798 folgenden Ausdruck:
«Schwire heute, Frankreichs Freund sei dein
Freund, und Frankreichs Feind sei dein
Feind.»

Anerkennung
der Schweizer Neutralitdt

Bald sehnte sich sowohl die niichterner
gewordene Helvetische Republik als auch
die Schweiz der Mediationsakte (1803)
nach der Neurralitir zuriick, welche end-
lich, am Ende der napoleonischen Epo-
che, gesichert werden konnte. Es ist ein
Zufall, aber fiir die Epoche der Fremden
Dienste bezeichnend, dass unter den Un-
terzeichnern der Anerkennung der Schwei-
zer Neutralitit durch die Michte 1815 der
Herzog von Wellington, der Sieger von
Waterloo, figuriert.

1815 findet sich in der kurzen Liste
historischer Jahrzahlen im Stinderatssaal;

seit 1815 ist die Neurralitir Staatsmaxi-
me mit Verfassungsrang und offentlicher
Anerkennung geblieben. Dass die Schweiz
stets gewille war, ihrer Neutralitit bewaff-
net Nachachtung zu verschaffen, belegen
die Grenzbesetzungen von 1857, 18060,
1870/71, 1914/18 und 1939/45.

Die Neutralitit wurde, je nach den Zeit-
umstinden, einmal offener und dann wie-
der, vor allem in der Zeit der Weltkriege
und des Kalten Krieges, streng gehand-
habt; so wurde im Militirstrafgesetz 1927
auch der zuvor erlaubte individuelle
Dienst von Schweizern in fremden Hee-
ren verboten. Der Kernbestand der Neu-
tralitit stand nie ernsthaft zur Debatte,
wohl aber die von Zeit zu Zeit unter-
schiedlich interpretierten neutralititspoli-
dschen Vorwirkungen. Aus diesem Grund
wurde auch etwa General Henri Guisan
kritisiert: Er hatte 1939 Absprachen mit
franzosischen Stabsstellen getroffen. Die-
se waren jedoch nur fiir den Fall eines
deutschen Angriffs auf die Schweiz ge-
dacht. Gegeniiber einem Angreifer aber
ist kein Staat zur Untitigkeit verpflichret,
am allerwenigsten der Neutrale, der im
Gegenteil nur glaubwiirdig neutral blei-
ben kann, wenn er seine unabhiingige po-
litische Existenz auch mit der Waffe zu
behaupten gewillt ist.

Aussenpolitische Bedeutung
der Neutralitit fiir die Schweiz

Neutralitit bedeutet, dass ein Staat sich
nicht an bewaftheten Konflikten zwischen
anderen Staaten beteiligt. Die Neutralitit
der Schweiz entstand allerdings nichr aus
Friedensliebe oder Selbstzweck, sondern
wurde als Mittel der Aussenpolitik zur
Wazhrung der Unabhingigkeit und Exis-
tenz eingesetzt. Im Zuge der waffentech-
nologischen Entwicklung war es fiir den
Kleinstaat Schweiz kaum mehr maglich,



In der folgenden dreiteiligen Serie legen
Dr. Jiirg Stiissi-Lauterburg, Direktor der
Bibliothek am Guisanplatz und Matthias
Kuster, Oberst i Gst, Astt 110, ihre Uber-
legungen zur Neutralitdt, zum Aufwuchs
und zur Dissuasion dar. Stets wird der
historische Hintergrund des Themas be-
leuchtet und anschliessend Schlussfol-
gerungen flir Gegenwart und Zukunft ge-
zogen. Dabei soll auch aufgezeigt wer-
den, dass Kenntnisse und Analyse der
Kriegsgeschichte von grundlegender Be-

mit der immer grosser werdenden Ressour-
cenmobilisierung der grossen Monarchien,
insbesondere Frankreichs und der Habs-
burger, mitzuhalten. Das Bekenntnis zur
Neutralicit war daher ein Akt der staats-
politschen Vernunft.

Art. 175 und 185 der akruellen Bun-
desvetfassung verpflichten Bundesrat und
Bundesversammlung, Massnahmen zur
Wahrung der idusseren Sicherheit, der
Unabhingigkeit und der Neutralitit der
Schweiz zu treffen. Die Bundesverfassung
gibt aber keinerlei Hinweise, welche Mass-
nahmen getroffen werden miissen. Bei der
Wahl besteht daher ein grosser Ermessen-
spielraum. Die Politik muss sich stets be-
wusst sein, dass die Neutralitit kein Kon-
zept fiir den Frieden, sondern fiir den
Krieg darstellt; sie soll verhindern, dass
die Schweiz durch eine vorzeitige Par-
teinahme in einen Konflike insbesondere
unter ihren Nachbarn hineingezogen und
darin zerrieben wird.

Eine Berufung auf die Neutralititsrech-
te, die volkerrechtlich durch das Haager
Neutralititsiibereinkommen von 1907
(welches zwar Frankreich und Deutsch-
land, nicht aber Italien ratifiziert haben)
fiir den Fall eines internationalen Krie-
ges garantiert werden, wirkt im Kon-

deutung nicht fiir die drei ausgewdhlten
Themen, sondern ganz allgemein fiir das
operative und militérstrategische Denken
sind. Der methodische Denkansatz von
Carl von Clausewitz basiert ebenfalls auf
dem umfassenden Studium und der Ana-
lyse der Kriegsgeschichte. Nur dadurch ge-
lang es ihm, eine bis heute giiltige Kriegs-
theorie zu entwickeln. Kriegsgeschichte
und Kriegstheorie helfen, die Vergangen-
heit besser zu verstehen, um die Zukunft
besser meistern zu kdnnen.

flikestall nur dann glaubwiirdig, wenn
sich die Schweiz bereits in Friedenszei-
ten neutral verhile. Mir Blick auf die zu-
nehmende Vernetzung der internationa-
len Staatengemeinschaft ist es fiir die Po-
litik nicht immer einfach, den Mittelweg
zwischen Neutralitic und Solidaricit zu
finden. Neutralititspolitisch heikle Ent
scheide sind dabei stets auf ihre Vorwir-
kung auf einen méglichen Konflikefall zu
iiberpriifen.

Innenpolitische Bedeutung
der Neutralitdt

Die Verpflichtung zur Neutralitit weist
auch eine wichtige innenpolitische Di-
mension auf. Die Schweiz als Willensna-
tion (im Gegensatz zur ethnischen Nad-
on) wire erheblichen Spannungen ausge-
setzt, wenn sie sich nicht zu einer strikten
Neutralitit insbesondere mit Bezug auf
ihre unmittelbaren Nachbarn verpflichten
wiirde.

Dauernde Bewaffnung

Will sich die Schweiz glaubwiirdig auf
ihre staatsvertraglichen Rechre als neutra-
ler Staat berufen kénnen, muss sie ihrer
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Neutralitit notfalls bewaffnet Nachach-
tung verschaffen konnen. Recht ohne
Machr ist wertlos. Im bekannten Melier-
Dialog zwischen den Athenern und den
Ratsherren der Insel Melos im Jahr 416
v. Chr., der sich im Zuge des Peloponne-
sischen Krieges (431-404 v. Chr.) ent-
spann, beriefen sich die Melier auf ihre
Neutralitit gegeniiber den beiden ktieg-
filhrenden Parteien (Athen und Sparta).
Da sie aber kriftemiissig viel schwicher
waren als die Athener, konnten sie ithrem
Bekenntnis zur Neutralitit keine Nach-
achtung verschaffen und wurden von den
Athenern unterworfen und besetzt. Unbe-
waffnete oder schlecht bewaffnete Neutra-
litiit ist somit unglaubwiirdige Neutralitit.
Dies det schweizerischen Bevolkerung in
Zeiten des tiefsten Friedens in Europa
klarzumachen ist wegen der Vorwirkung
der Neutralitit nicht immer leichr.

Die Neutralitit der Schweiz ist auch
ein Segen fiir die Welt, wie zum Beispiel
die Waffenstillstandsiiberwachungskom-
mission der neurtralen Staaten seit 1953
in Korea belegt und wovon auch die ak-
tuellen diplomatischen Schutzmachtman-
date der Schweiz zeugen. Dass das IKRK
durchaus eine eigenstindige, von der
schweizerischen unabhingige Neutralitit
besitzt, steht ausser Frage. Diese Neutta-
litit wiirde ohne Sitz des IKRK in der
neutralen Schweiz kaum glaubwiirdig wir-
ken. Neutralitit, und zwar bewaffnere,
hat so auch im 3. Jahrtausend ihren un-
gebrochenen Wert. [ |

*Qberst i Gst Matthias Kuster, lic. iur. RA, Stab
Operative Schulung, Mitglied IISS London, Mit-
glied Clausewitz-Gesellschaft, Sektion Schweiz,
8032 Ziirich.

Im Jahr 1990 gegriindeter unabhingiger Verein,

dessen Mitglieder sich zu einer

glaubwiirdigen Landesverteidigung und
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leistungsstarken Luftwaffe bekennen.

Fiir den Erhalt des Flugplatzes Diibendorf und seiner unersetzlichen Infrastruktur.

Eine militirisch- /zivilaviatische Mischnutzung mit Ansiedlung von
Flugzeugunterhaltsfirmen schafft neue hochqualifizierte Arbeitsplitze mit
hoher Wertschopfung bei geringem Werkflugverkehr.

Postfach 1085, 8600 Diibendorf, Postkonto: 80-47799-0, www.forum-flugplatz.ch
Wir danken fiir Ihre Unterstiitzung und allfillige Spende.

ASMZ 05/2012 9



	Militärstrategisches und operatives Denken. Teil 1, Neutralität

